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 Veröffentlicht am 20.07.1988

Index

60/03 Kollektives Arbeitsrecht

Norm

ArbVG §105 Abs3 Z2;

Rechtssatz

Bei der Beurteilung einer allfälligen Beeinträchtigung von Interessen eines gekündigten Arbeitnehmers ist eine

Erhöhung der Abfertigungsbeträge nicht zu berücksichtigen.
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